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Herrn 

11- ~.2~D der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. GesetzgebunS5periode 

Wien, tL~.lf98 

Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Leopold GRATZ 

:z.83~ lAB 

1988 "~2" 2 2 
zu 23~5 IJ 

Parlament 
1017 Wie n 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

2945/J betreffend Vermeidung der vielfach unerwünschten Reklame­

flut, welche die Abgeordneten Dr. pilz und Freunde am 10. Novem­

ber 1988 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung 

zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Nein, mein Ressort verfügt über keine konkreten Unterlagen über 

das Ausmaß an Reklamesendungen. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Einem von marktwirtschaftlichen Grundsätzen getragenen Wirtschafts­

system ist die Werbung systemimmanent und dient der Bevölkerung vor 

allem zur Information über Angebote des Marktes. Diese Informationen 

dienen für Kaufüberlegungen bzw. -entscheidungen der Konsumenten. 

Bei einem Teil der Bevölkerung ist sie daher nicht - wie in der An­

frage behauptet - unerwünscht. weiters ist ein Ansteigen bzw. Absin­

ken des Ausmaßes an Werbesendungen vor allem durch saisonbedingte 

Schwankungen zu erklären. 
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Für den Teil der Bevölkerung, der sich jedoch durch allzuviel W~rbe­

mittel belastet fühlt, wurde auf Initiative des seinerzeitigen Bun­

desministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie im Rahmen des Kon­

sumentenpolitischen Beirates die Klebeetikette "Bitte kein Reklame­

material" eingeführt. 

Seit 1984 kann diese Klebeetikette beim Fachverband Werbung der Bun­

deskammer der gewerblichen Wirtschaft über nachstehende Postfächer 

bestellt werden: 

Postfach 76, 8027 Graz für Steiermark und Kärnten, 

Postfach 241, 6700 Bludenz für Vorarlberg, 

Postfach 38, 4023 Linz für Oberösterreich, Salzburg und Tirol und 

Postfach 7000, 1171 Wien für Burgenland, Niederösterreich und Wien. 

Dazu ist jedoch zu bemerken, daß diese Klebeetikette nur für private 

Verteiler gilt. Für die mit der Post zugestellten Werbemittel wäre 

der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zuständig. 

Die Angelegenheiten des Konsumentenpolitischen Beirates fallen nun­

mehr in die Zuständigkeit des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 

Familie. 

Zu den Punkten 2 und 4 der Anfrage: 

Ich habe nicht die Absicht, den Umfang der irtschaftswerbung zu 

beschränken. 
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